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Von der Versickerung von anfallenden Niederschlagswasser mittels Rigolen soll Ab-
stand genommen werden. 
 
Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt über zwei korrespon-
dierende Regenrückhaltebecken und Einleitung in den Fiederbach. Das kleinere Be-
cken liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes innerhalb der privaten Grünflä-
che am vorhandenen Feld– und Waldweg, ein weiteres geplantes Becken ist auf Fl. 
Nr. 1197, Gemarkung Karmensölden, geplant. 
 
Die Planung wurde mit dem WWA Weiden am 18.09.2014 vorabgestimmt. 
 
Die Voraussetzungen für einen Grunderwerb liegen vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung über die genannten Regenrückhal-
tebecken in den Fiederbach ist zu beantragen. 
 
 

Wasserwirtschaftsamt Weiden 

Stadt Amberg, Amt 3.28 Untere Wasserbehörde 
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Die Barrierefreiheit ist im Zuge der Ausbauplanung herzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die zukünftige Verkehrsbelastung der geplanten Stichstraße nördlich der Speck-
mannshofer Straße ist aufgrund der begrenzten Fläche und des sich ansiedelnden 
Betriebs gering und veranlasst keinen beidseitigen Fußgängerweg. Außerdem soll 
östlich des geplanten Kreuzungsbereichs Speckmannshofer Straße / Fuggerstraße  
die AM 1 eine direkte fußläufige Anbindung an das Gewerbegrundstück erhalten. 
Damit ist die Verkehrssicherheit für Fußgänger gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 

Stellungnahme der vorgezogenen Beteiligung: 



Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 112 „Am Haselbühl“ 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Vorlage  005/0055/2014  Anlage 6,  Seite 3 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtentwicklungsamt 

 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans tangiert die Baubeschränkungszone bzw. 
die Freileitung nicht. 
Während der Bauphase sollen die Abstände z. B. beim Aufstellen von Kränen be-
rücksichtigt werden. 
 
In der planfestgestellten Ausgleichsflächen steht ein Mast. Dieser wurde in der Pla-
nung entsprechend berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Bei der Detailplanung der Ausgleichsflächen ist auf die Einhaltung der entsprechen-
den Vorschriften zu achten. Die Planung ist mit der E.ON abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
Die Leitungen verlaufen im Wesentlichen außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans. 
 
Auf die Leitungsbestände ist im Zuge der Bauausführung zu achten! 
 
 
 
 
 
Der Erschließungsvertrag wurde abgestimmt und wird  dem Hauptverwaltungs– und 
Finanzausschuss in seiner Sitzung am  09.10.2014 zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden. 

E.ON Netz GmbH 

Deutsche Telekom 

Stadt Amberg  Sachgebiet Baurecht und Beitragswesen 

110-kV-Freileitung Amberg - Rosenberg, Ltg. Nr. O23, Mast Nr. 22 – 24 

Im Geltungsbereich der Ausgleichsflächen (Gemarkung Karmensölden, Flurnummer 

1640), befindet sich die oben genannten Hochspannungsfreileitungen unseres Unterneh-

mens. 

Die Baubeschränkungszone dieser Freileitung beträgt im Mastfeld 23 – 24 = 19,00 m und 

im Mastfeld 24 – 25 = 20,00 m beiderseits der Leitungsachse. 

 

 

0,4-KV-Kabel für die Ortsnetzversorgung Speckmannshof 

Im nordöstlichen Bereich der geplanten Grünfläche auf Flurnummer 1640/1 und 1274, 

Gemarkung Karmensölden befindet sich ein 0,4-KV-Kabel für die Ortsnetzversorgung 

Speckmannshof. 

 

Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn 

dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt 

werden. 
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Die im wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren zur Verlegung und Renaturie-
rung des Fiederbaches festgelegten Ausgleichsflächen werden in den Geltungsbe-
reich der Flächennutzungsplanänderung aufgenommen. 
 
Auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird in der Begründung zur Änderung 
des Flächennutzungs– und Landschaftsplanes Bezug genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erschließungsstraße ist mit einer Ausbaubreite von 7,00m und einem angren-
zenden Gehweg bis zur zweiten Einfahrt geplant. Dort ist das Wenden problemlos 
möglich. Inwieweit die Anordnung weiterer Halteverbote notwendig ist, soll während 
des täglichen Betriebs geprüft werden. 
 
Das Be– und Entladen findet komplett auf dem Grundstück des Autohauses statt. 
 
 
Der weitere Straßenverlauf ist als beschränkt öffentlich gewidmeter Feld– und Wald-
weg mit entsprechender Beschilderung gewidmet und wird nicht ausgebaut. 
Aufgrund des weiteren Verlaufs ist eine Nutzung als Abkürzung durch nicht anliegen-
de Verkehrsteilnehmer unwahrscheinlich, da die nächste Auffahrtsmöglichkeit zur B 
85 erst in Fiederhof gegeben ist. 
   

Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde 

Teilnehmergemeinschaft Karmensölden 


